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Vorlage XI/2/2011 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 03.05.2011  

 
Wahl der Schriftführerin oder des Schriftführers und ihrer oder seiner Vertreterinnen/oder 
Vertreter (§ 61 Abs. 2 HGO) 
 
Sachdarstellung: 

Zur Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung gehört auch die Wahl der Schriftführerinnen bzw. des 
Schriftführers sowie der Vertreter/innen. Dies ist in § 61 Abs. 2 HGO geregelt. 
 
Zum Schriftführer soll erneut Dietmar Mohr gewählt werden. Als Stellvertreter/in soll Kurt Bühner und Karin 
Schütz fungieren. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
 
1. Dietmar Mohr zu ihrem Schriftführer und 
2. Kurt Bühner und Karin Schütz zu dessen Stellvertretern 
 
zu wählen. 
 
 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 




